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Vorwort

Territorialstreitigkeiten stellen die Hauptgefährdung des weltweiten Friedens
dar. Rechtlich betrachtet sind sie jedoch in der Regel wenig interessant. Gestritten
wird zumeist nicht über das anwendbare Völkerrecht, sondern über (historische)
Fakten und deren rechtliche Bewertung. Das ist bei Räumen jenseits staatlicher
Herrschaft anders. Sie werfen komplizierte und teils völlig neuartige Fragen auf. 

Angesichts der Bedeutung von Fragestellungen, die gewissermaßen „quer“ zur
geographischen Raumverteilung stehen, führte daher das Walther-Schücking-
Institut für Internationales Recht an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel im
Wintersemester 2012/2013 und Sommersemester 2013 eine Ringvorlesung mit
dem Titel „Räume im Völker- und Europarecht“ durch. Der Begriff der „Räume“
wurde dabei in einem weiten Sinne verstanden. Die Veranstaltung bestand dem-
entsprechend aus zwei großen thematischen Blöcken: einem Block zu geographi-
schen Räumen jenseits nationaler Souveränität in Form des Luft- und Weltraums
(Stephan Hobe) sowie der Antarktis (Sönke Lorenz) und einem zweiten Block zu
virtuellen und schwer fassbaren Räumen in Form des Cyberspace (Udo Fink)
sowie der kulturellen (Dagmar Richter), Nachbarschafts- (Carsten Nowak),
Wirtschafts- (Wolfgang Weiß), politischen (Andreas von Arnauld) und Rechts-
räume (Stefan Oeter).

Die Ringvorlesung wurde von Thomas Giegerich konzipiert und in die Wege
geleitet. Nach seinem Wechsel an das Europa-Institut der Universität des Saar-
landes im Wintersemester 2012/2013 übernahm Kerstin Odendahl die Durch-
führung der Ringvorlesung sowie die Arbeiten zur Veröffentlichung der Beiträge
im vorliegenden Sammelband. Dieser enthält die schriftliche Fassung der acht
Vorträge, die im Laufe der beiden Semester gehalten wurden, ergänzt um eine
Einleitung mit Reflexionen über „Räumlichkeit“ und „Persönlichkeit“ im Recht.

Großer Dank gebührt der wissenschaftlichen Mitarbeiterin am Walther-
Schücking-Institut, Frau Katrin Kohoutek. Sie hat bei der redaktionellen Überarbei-
tung und Überprüfung der Beiträge wertvolle Hilfe geleistet und die entsprechenden
Arbeiten der studentischen Hilfskräfte, Frau Sina Hartwigsen und Herr Benjamin
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Jüdes, koordiniert. Dank gebührt auch und insbesondere Frau Andrea Neisius, die
für die Formatierungsarbeiten und die Herstellung der Druckvorlage verantwortlich
war.

Kiel/Saarbrücken, im November 2014               Kerstin Odendahl
      und Thomas Giegerich
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Einleitung: Reflexionen über „Räumlichkeit“
und „Persönlichkeit“ im Recht

Von Thomas Giegerich und Kerstin Odendahl

Staaten sind nach der Drei-Elemente-Lehre Gebietskörperschaften mit einem
territorialen und einem personalen Element, die durch eine Herrschaftsgewalt
miteinander verbunden werden. Treten Staaten in völker- oder europarechtliche
Beziehungen miteinander, so muss die jeweilige Rechtsordnung sie in ihrem
Doppelcharakter als territorial verankerter Personenverband annehmen. Was aber
ist für das Recht primär: die Territorialität der Staaten oder ihre Personalität, in der
sich die Gesamtheit ihrer Bürgerinnen und Bürger widerspiegelt?

Klassischer und immer noch nicht eliminierter Störfaktor für die friedlichen und
freundschaftlichen Beziehungen in der internationalen Gemeinschaft sind Gebiets-
streitigkeiten zwischen Staaten. Hinzu treten Streitigkeiten um Hoheitsrechte über
Seegebiete in vielen Teilen der Welt. Aktuelle Beispiele bilden die Quasi-Anne-
xion der ukrainischen Krim durch die Russische Föderation1 und der Streit um die
territoriale Souveränität zwischen China und Japan über die Diaoyu-/Senkaku-
Inseln im Ostchinesischen Meer. Der Erwähnung wert sind auch territoriale
Streitigkeiten mit EU-Bezug: der Disput zwischen Spanien und dem Vereinigten
Königreich um die Zukunft Gibraltars und die seit 1974 andauernde militärische
Besetzung Nordzyperns durch den Beitrittskandidaten Türkei. In derartigen Fällen
herrscht jedoch zumeist kein Dissens über die anwendbaren Völkerrechtsregeln,
sondern nur über (historische) Fakten und deren rechtliche Bewertung, die korrek-
te Subsumtion im Einzelfall oder auch die politische Entschärfung unliebsamer
Rechtsfolgen. Territoriale Streitigkeiten gefährden den Weltfrieden vor allem des-
halb, weil das Völkerrecht nach wie vor keine effektiven obligatorischen Streitbei-
legungsverfahren zur Verfügung stellt. Bei aller politischen Bedeutung oder gar
Brisanz sind jene klassischen Problemlagen indessen rechtlich überwiegend wenig
ergiebig.

1 Vgl. die mit 100 gegen 11 Stimmen bei 58 Enthaltungen angenommene Resolution
68/262 der UN-Generalversammlung vom 27.3.2014.
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Die Ringvorlesung des Walther-Schücking-Instituts über „Räume im Völker- und
Europarecht“ im Studienjahr 2012/132 wandte sich daher anderen Fragestellungen
zu, die gewissermaßen „quer“ zur geographischen Raumverteilung auf die Staaten
der Welt stehen. Der Begriff „Räume“ wurde in einem weiten Sinne verstanden,
denn es sind die Räume jenseits der staatlichen Herrschaft über Landes- und Meeres-
gebiete, die rechtlich interessante und ganz verschiedenartige Fragen aufwerfen. Ist
unser Zeitalter der Globalisierung gar schon ein postterritoriales Zeitalter, in dem
Grenzen zwischen Land- und Meeresgebieten infolge der Migration von Personen
und Ideen ihre Bedeutung eingebüßt haben? Das trifft die Realität gewiss nur zum
Teil. Sicherlich leben wir aber in einem Zeitalter, das sich ausdrücklich dem Ideal
der Rechtsstaatlichkeit bzw. International Rule of Law verschrieben hat.3 Es besteht
Einigkeit darüber, dass politische, wirtschaftliche, militärische, soziale, religiöse
und andere Formen von Macht im Zivilisationsinteresse völker- und europarechtlich
eingehegt werden müssen, ganz unabhängig davon, ob sie raumgebunden oder
raumbezogen ist. Denn im Kern geht es stets darum, die Macht von Menschen über
andere Menschen im Interesse der Menschlichkeit zu begrenzen.

Als noch geographische Räume in den Blick geraten zunächst der Weltraum,
die Antarktis und die Hohe See als staatsfreie, d.h. jenseits der territorialen Souve-
ränität von Staaten liegende Räume, die entsprechend ihren Besonderheiten einem
jeweils ganz eigenen völkerrechtlichen Rechtsregime unterstehen. Stellvertretend
enthält der vorliegende Band Beiträge von Stephan Hobe zum (Luft- und) Welt-
raumrecht sowie von Sönke Lorenz zur Rechtsstellung der Antarktis, über die
zahlreiche Staaten seit Jahrzehnten Gebietsansprüche aufrechterhalten, aber einge-
froren haben. Die Territorialstaaten als Herren der Völkerrechtsordnung müssen
sich im Äther und im Eis auf Regeln zur Benutzung gemeinsamer Räume im
gemeinsamen Interesse einigen. Es geht letztlich um die angemessene Verwaltung
von Kollektivgütern zugunsten der Menschheit insgesamt.

Ein solches Kollektivgut stellt auch der neuartige virtuelle Raum des Cyber-
space dar. Udo Fink macht deutlich, dass dieser die Anwendung herkömmlicher
völkerrechtlicher Regeln z.B. zur Zulässigkeit extraterritorialer Hoheitsausübung
und zum Verbot der (gewaltsamen) Intervention (Cyberwar) besonderen Bela-
stungsproben aussetzt. Eine weitere Eigentümlichkeit des Cyberspace besteht

2 Die Ringvorlesung wurde von Thomas Giegerich konzipiert und organisiert. Nach
seinem Wechsel an das Europa-Institut der Universität des Saarlandes im Wintersemester
2012/2013 übernahm Kerstin Odendahl die Durchführung der Ringvorlesung sowie die
Arbeiten zur Veröffentlichung der Beiträge im vorliegenden Sammelband.

3 Vgl. Art. 2, 21 EUV; Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly
on the Rule of Law at the National and International Levels of 24 September 2012 (UN
Doc. A/RES/67/1).
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darin, dass dort private Akteure4 einen dominanten Regulierungseinfluss ausüben.
Können die Staaten eine solche Privatisierung eines Kollektivguts einfach zulas-
sen, oder stehen sie nicht vielmehr in einer Gewährleistungsverantwortung für die
Legitimität und Völkerrechtmäßigkeit der (Soft-Law-)Standards, die den Zugang
zum und das Verhalten im Cyberspace regeln?5

Die gegenüber einem wachsenden Zuwanderungsdruck ziemlich offenen Gren-
zen vor allem der entwickelten Staaten des Westens führen zur Entstehung kulturell
pluralistischer Gesellschaften, in denen Überfremdungsängste der alteingesessenen
Mehrheit vor der neu zugewanderten Minderheit entstehen. Für Dagmar Richter
ergibt sich daraus folgende Frage: Können um des öffentlichen Friedens willen für
eine Übergangszeit neue Grenzziehungen innerhalb der Staaten erforderlich werden
(und auch rechtlich zulässig sein), um bestimmte kulturell besonders geprägte
Räume in ihrem Charakter zu bewahren? Sie bejaht die Frage vorsichtig unter
Rückgriff auf die Erfahrungen einer Sprachenordnung aufgrund des Territorialitäts-
prinzips in der viersprachigen Schweiz.

Die EU-Perspektive kommt stärker ins Spiel im Beitrag von Carsten Nowak zur
europäischen Nachbarschaftspolitik im Mittelmeerraum und Osteuropa. Dort geht
es auch um die Schaffung von Einflusszonen mit friedlichen Mitteln (Art. 8 EUV),
die freilich durch die Verwerfungen des „Arabischen Frühlings“ und der durch
unfriedliche Mittel hervorgerufenen Ukraine-Krise unter Druck geraten ist. Wenn
die „Nachbarschaft“ der EU von Drittstaaten als „nahes Ausland“ in Anspruch
genommen wird, sind Interessenkonflikte unausweichlich. Diese müssen dann
allerdings mit zivilisierten Mitteln im Rahmen des Völkerrechts bewältigt werden.
Wer geglaubt hatte, dass darüber zumindest innerhalb von Europarat und OSZE
Konsens bestünde, wurde durch die Ereignisse der letzten Monate auf der Krim
und im Donbass eines Besseren belehrt.

Unter Wirtschaftsräumen versteht dieser Band die Geltungsbereiche der völker-
rechtlichen Verträge, mit denen Freihandelszonen, Zollunionen oder gar Gemein-
same Märkte gegründet werden. Unter dem Dach der Welthandelsorganisation
überziehen zahlreiche derartige Verträge die Welt mit einem Gewirr sich über-
schneidender Kreise unterschiedlicher Größe, Integrationsdichte und politischer
Bedeutung. Hinzu treten noch Tausende von bilateralen Investitionsschutzabkom-
men. Wolfgang Weiß arbeitet das Spannungsverhältnis zwischen Multilateralismus
und Regionalismus heraus, welches das internationale Handelsrecht zunehmend
charakterisiert. Er weist darauf hin, dass es sich dabei um einen Aspekt der viel

4 Z.B. die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).
5 Vgl. Thomas Giegerich, Internationale Standards – aus völkerrechtlicher Perspektive,

in: Andreas Paulus et al. (Hrsg.), Internationales, nationales und privates Recht: Hybridisie-
rung der Rechtsordnungen? – Immunität, 2014, 101 (131 ff., 153, 154 ff.).




